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RS OGH 1993/12/21 1Ob597/93,
23Ds5/19s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1993

Norm

NTG §2

NTG §3

Rechtssatz

Jene Verrichtungen, die zwar von ungewöhnlichem Umfang, besonderer Schwierigkeit und Verantwortlichkeit oder mit

besonderem Zeitaufwand verbunden sind, ihrer Art nach jedoch gewöhnlich mit der Verfassung einer

rechtsgeschäftlichen Urkunde verbunden sind, durch die Erhöhung der Wertgebühr gemäß § 3 Abs 1 NTG abgegolten.

Entscheidungstexte

1 Ob 597/93
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